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lebensweg

UNSER SPATWERK

VON VO BACHMANN*

Politische Werbung kann grosse Kunst sein. Das zeigt
das nebenstehende Plakat. Es appelliert an die Solidari-
tiat zwischen Jung und Alt - und wirbt fiir ein Ja zur
Einfiihrung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHV). Entstanden ist es 1947. Geschaffen wurde es vom
damals 38-jahrigen Luzerner Maler Hans Erni. Ein
kiinstlerisches Friihwerk.

Das Plakat hat unser Bild vom Alter verandert. Denn
das Schweizer Stimmvolk - damals noch rein ménnlich
zusammengesetzt - akzeptierte das neue AHV-Gesetz
mit grosser Mehrheit. Altere Menschen sollten fortan
eine Rente bekommen. Das war ein grosser Schritt hin
zu einem autonomeren Leben im Alter.

Zuvor war die Fiirsorge betagter Menschen die Sache
von Familienangehorigen gewesen. Auch gemeinniitzige
Organisationen und Kirchen taten zuweilen Gutes. Da-
neben aber gab es nur eine rudimentire 6ffentliche Ar-
menfiirsorge. Anders in Deutschland: Reichskanzler Otto
von Bismarck hatte bereits in den Jahren 1883 bis 1889
Sozialversicherungen eingefiihrt - nicht ganz uneigen-
niitzig. Er wollte damit «in der grossen Masse der Besitz-
losen die konservative Gesinnung erzeugen, welche das
Gefiihl der Pensionsberechtigung mit sich bringt». Kurz:
Er versuchte die arbeitenden Klassen fiir sich zu gewin-
nen, ihre Stimmen zu kaufen.

Auch in der Schweiz litten damals vor allem Fabrik-
arbeiterfamilien unter bitterer Armut. Forderungen nach
Sozialversicherungen wurden immer lauter. Doch Regie-
rung und Volk taten sich dusserst schwer damit. 1890
schuf man zwar eine Verfassungsgrundlage fiir eine
Unfall- und Krankenversicherung; doch erst 1912 hiess
das Volk das entsprechende Gesetz gut. Bei der
Altersversicherung dauerte es noch sehr viel langer. Eine
erste Vorlage schickte das Volk 1931 bachab. Erst nach
den Kriegsjahren, am 6. Juli 1947, wurde die AHV end-
lich angenommen und auf den 1. Januar 1948 in Kraft
gesetzt. Sozusagen ein sozialpolitisches Spatwerk.

Das Rentenalter lag zunachst bei 65 Jahren, fiir Man-
ner und Frauen. Die Minimalrente betrug 40 Franken -
das wiéren teuerungsbereinigt heute rund 180 Franken.
Doch kaum war die erste Rente ausbezahlt, warnten Sta-
tistiker auch schon vor der (Vergreisung des Volkes» und
prognostizierten den baldigen Ruin der neuen Sozialein-
richtung. Das war nicht vollig unbegriindet und doch ein
grober Irrtum. Als die Altersversicherung in Kraft trat,

Statistiker prognostizierten den baldigen

Ruin der AHV. Das war nicht vollig

unbegrindet und doch ein grober Irrtum.

kamen statistisch 9,5 Erwerbstétige auf eine Person im
Rentenalter. Inzwischen sind es noch rund drei Erwerbs-
titige pro Rentnerin oder Rentner. Trotzdem konnte die
AHV verbessert und sogar das Rentenalter fiir Frauen
gesenkt werden, ohne dass die AHV in finanzielle Schief-
lage geraten wiére. Den grossten Ausbau bewerkstelligte
Hans-Peter Tschudi, als Bundesrat von 1959 bis 1973
der sogenannte «Vater der der modernen AHV»: Ergén-
zungsleistungen wurden eingefiihrt, die AHV-Renten
deutlich erhoht. Denn die Bundesverfassung verlangt:
«Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu
decken.» Das bleibt ein frommer Wunsch. Aktuell betragt
eine volle Rente zwischen 1175 und 2350 Franken.
Ubrigens: Dass ausgerechnet der Schopfer des
Abstimmungsplakates von 1947 erfreulich lange vom
neuen Sozialwerk profitieren sollte, ist eine wirklich
nette Fiigung des Schicksals. Hans Erni wurde 106
Jahre alt. Allein diese Vorstellung hitte damals manchem
Statistiker den Schlaf geraubt.
* Ivo Bachmann ist Geschaftsfiihrer von bachmann medien ag.

Er war zuvor unter anderem Chefredaktor des «Beobachters»
und der «Basler Zeitung».
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Das Thema im nédchsten VISIT: Lebensrdume
Wie gestalten wir kiinftig unser Zusammenleben? Welche Mdglichkeiten aktiven Mitgestaltens gibt es?
Wie sind die Erfahrungen in Wohngenossenschaften oder in Quartierentwicklungsprojekten? Haben Sie

Anregungen zu diesem Thema, dann freuen wir uns auf lhre Zuschrift oder Kontaktaufnahme.
Tel. 058 4515124 , E-Mail visit-magazin@pszh.ch

47



	Goldene Zeiten : unser Spätwerk

